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Wesentliche Kriterien bleiben außen vor – Konsequenzen wären weitreichend

 Ausmaß der Einordnung in das Unternehmen des Auftraggebers

 Ausmaß der erteilten Weisungen

 Verdienst

 Freelancer von mehr als 8 Monaten Einsatz wäre Arbeitnehmer

 Ob ein Freelancer Arbeitnehmer ist oder nicht, hängt davon ab, was der
Vertragspartner (oder auch nur ein vergleichbares Unternehmen!) vorher
getan hat und was er mit anderen Beschäftigten tut (Rechtsunsicherheit –
Ungleichbehandlung)
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Es geht noch engagierter…


